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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.06.1987

Norm

EheG §60 Abs3

ZPO §461

Rechtssatz

Dem Beklagten, der im Ehescheidungsverfahren einen Sachantrag auf Ausspruch der Mitschuld der Klägerin in erster

Instanz nicht stellte, mangelt es im Berufungsverfahren an der Beschwer, das Urteil erster Instanz deshalb zu

bekämpfen, weil eine solche Mitschuld der Klägerin im Urteil ausgesprochen worden war.
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